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„ElektrisierendesThema der Gesellschaft“
Augsburg – Neun Monate nach
dem Grundsatzurteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Ster-
behilfe macht der ARD-Film
„Gott“ nach dem Buch von Fer-
dinand von Schirach den assis-
tierten Suizid wieder zum Dis-
kussionsthema. In Schirachs
Text werden viele Fragen um
das selbstbestimmte Sterben
angesprochen. Im Film waren
die Zuschauer aufgefordert, ab-
zustimmen. 70,8 Prozent waren
am Ende dafür, dass die Haupt-
figur, der fiktive 78-jährige Ri-
chard Gärtner, sterben darf. Der
Augsburger Weihbischof Anton
Losinger (63), ausgewiesener
Ethik-Experte und von 2005 bis
2016 Mitglied des deutschen
Ethikrates, nimmt im Interview
Stellung zum Film und zur Dis-
kussion.

Herr Losinger, die Zuschauer ha-
ben mehrheitlich entschieden,
dass Richard Gärtner sterben
dürfe.
Anton Losinger: Für mich per-
sönlich war das dramatisch ho-
he Abstimmungsergebnis zur
Suiziderlaubnis nicht überra-
schend. Ich hätte persönlich so-
gar mit einem noch höheren Er-
gebnis gerechnet. Denn die De-
batte um die Fragen des Lebens-
endes, die Fragen von Palliativ-
medizin und Selbstbestimmung
im Sterben sind ein elektrisie-
rendes Thema unserer Gesell-
schaft geworden. Die Gesell-
schaft wird älter. Krankheiten
und altersbedingte Pflegesitua-
tionen häufen sich, Demenz-
erkrankungen machen ratlos.
Deshalb ist dieses Thema Schi-
rachs unweigerlich im Zentrum
des Interesses.

Und das, obwohl der Tod nach
wie vor ein tabuisiertes Thema
ist.
Losinger: Das Thema Tod war
und ist ein Tabuthema. Unsere
Gesellschaft befindet sich auf
einem Lebenstrip, ist sogar im
Blick auf Schönheit und Live-
style geradezu eine Designerge-
sellschaft. Aber viele Menschen
in einer älter werdenden Gesell-
schaft merken, dass die Frage
des eigenen Sterbens unaus-
weichlich ist.

In dem Fernsehspiel tritt eine Ju-
ristin auf, die auch den ersten
Abschnitt unseres Grundgesetzes
in den Blick nimmt: Würde und
Schutz des menschlichen Lebens.
Losinger: Mit dem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts
vom Februar dieses Jahres ist de
facto ein neues Kapitel der
Rechtsgeschichte aufgeschla-
gen. Die ersten Abschnitte unse-
rer Verfassung standen bisher
immer für den Grundsatz, dass
Staat und Gesellschaft unwei-
gerlich zum Schutz der Würde
und des Lebensrechts verpflich-
tet sind. Nun hat das Bundesver-
fassungsgericht eine andere Sai-
te angeschlagen: Das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht umfasst
das Recht auf selbstbestimmtes
Sterben und schließt auch die
Freiheit ein, sich das Leben zu
nehmen und zudem die Hilfe
Dritter in Anspruch zu nehmen.
Das ist ein Perspektivenwechsel.

Ferdinand von Schirach lässt
einen Bischof, einen Mediziner
und eine Juristin Argumente für
und wider den Suizid vorbrin-
gen.
Losinger: Bei aller Schemenhaf-
tigkeit der Positionen fragt man
sich: Was nutzt das Argument
eines Bischofs und Theologen,
Gott sei der Herr des Lebens,
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wenn mehr und
mehr Menschen
nicht mehr an
Gott glauben.
Was nutzt die
Perspektive des
Juristen und die
Berufung auf die
Werte der Verfas-
sung, wenn der
Staat von Vo-
raussetzungen
lebt, die er sich
selbst nicht ga-
rantiert. Und
schließlich der
Mediziner, der
sich auf die eh-
renhaften Aspek-
te des Hippokra-
tischen Eides sei-
ner Standesord-
nung beruft: Was
nutzt es, wenn
Medizin und Ärz-
tekammern
selbst zu Trei-
bern der Sterbehilfedebatte mu-
tieren. Diese drei Argumentatio-
nen waren für mich nicht über-
raschend, sondern zeigen die
Risse des Systems.

Hätten im Film nicht die persön-
lichen Argumente der Angehöri-
gen, angesichts direkter Betrof-
fenheit, ebenfalls auf den Tisch
gehört?
Losinger: Ich denke, dass hier
der entscheidende Ansatzpunkt
liegt, der in meinen Augen auch
das menschliche Antlitz einer
Gesellschaft herausfordert. Die
Frage nach der Verletzlichkeit
der Entscheidungssituationen
am Lebensende und deren psy-
chische Not stellen den Spiel-

raum unserer persönlichen
Freiheit und unserer Verantwor-
tung als Gesellschaft auf die Pro-
be. Freiverantwortlicher Suizid
ist keine Großtat menschlicher
Freiheit, sondern ein Hilferuf an
die Gesellschaft. Nicht nur das
bekannte „Nationale Suizidprä-
ventionsprogramm der Bundes-
regierung“, sondern auch das

„Freiverantwortlicher
Suizid ist keine
Großtat menschlicher
Freiheit, sondern ein
Hilferuf an die
Gesellschaft.“
Weihbischof
Anton Losinger

Gespräch mit
psychologischen
und psychothe-
rapeutischen
Trägern und
nicht zuletzt mit
Seelsorgern, ins-
besondere den
Partnern der
Telefonseelsorge
geben darüber
Auskunft: Im
Grunde genom-
men ist der Sui-
zidbeschluss im-
mer ein Aus-
druck tiefer
menschlicher
Not.

Gegen den Bi-
schof wurde im
Film argumen-
tiert, er dürfe an-
gesichts des Miss-
brauchsskandals
hier nicht urtei-

len: Berechtigte Kritik?
Losinger: Wo eine Kirche selber
Unrecht tut, treffen die berech-
tigten Vorwürfe zu. Und sie dür-
fen auch im Namen der Opfer
öffentlich erhoben werden.
Aber wo ein Argument richtig
ist, gerade im Blick auf die Hilfe
für Menschen in existenzieller
Not, da steht die Kirche genauso
wie die Medizin und die Gesell-
schaft insgesamt in der Pflicht,
klar und deutlich Hilfe für Men-
schen in Not anzumahnen und
gegen Unrecht zu handeln.

Kann es aus ethischer Sicht ein
Recht auf ein selbstbestimmtes
Leben und Sterben geben?
Losinger: Ich warne davor, zu

einem selbstbestimmten Ster-
ben zu raten, weil die natürliche
Bezogenheit jedes Menschen,
die solidarische Verbundenheit,
dagegen spricht. Jeder Mensch,
der beschließt, selbst sein Leben
zu beenden, muss wissen, wie
viel Leid und Not er allein für die
engsten ihn umgebenden Men-
schen erzeugt. Die Diskussion
des freiverantwortlichen Suizids
muss immer in Beziehung ste-
hen zu anderen Menschen. Kein
Mensch ist eine Insel. Wir müs-
sen zudem sehen, dass in Sui-
zidsituationen immer tiefgrei-
fende existenzielle und psychi-
sche Not zur Sprache kommt.
Unsere Antwort muss lauten: In
den allermeisten Fällen geht es
um einen Hilferuf an die Gesell-
schaft und keine autonome Tat
der Freiheit.

Wechseln wir zur Ärzte-Sicht:
Diese sind wieder in einer Dilem-
ma-Situation. Die Bundesärzte-
kammer spricht sich deutlich da-
gegen aus, Menschen beim Ster-
ben zu helfen.
Losinger: Frank Ulrich Montgo-
mery, Vizepräsident der Bun-
desärztekammer, sagt: Die Bei-
hilfe zum Suizid gehört nicht in
den Koffer des Arztes. Der Arzt
ist aufgrund des hippokrati-
schen Eides dazu bestellt, zu
helfen. Deswegen warnt Mont-
gomery davor, dass Ärzte vom
Helfer zum Vollstrecker werden.
Ich würde diese Haltung des
Weltärztebundes für äußerst
substanziell halten, nehme aber
auch nüchtern zur Kenntnis,
dass die Fundamente brüchig
und die Mehrheiten fragil ge-
worden sind. Auch bei den Ärz-
teverbänden hat sich der Zeiger
der Sterbehilfedebatte weiterge-
dreht.

Müssen wir uns angesichts des
Urteils auf eine ähnliche Struk-
tur einstellen, wie wir es aus der
Schweiz und den Niederlanden
kennen?
Losinger: Vor dem Hintergrund

der Lebensrechts- und Würde-
perspektive unserer Verfassung
und des Menschenbildes unse-
res Grundgesetzes kann die Idee
der Legitimierung des freiver-
antwortlichen Suizids kein An-
satz zur Lösung sein. Sie multi-
pliziert vielmehr das Problem.
Primär muss die medizinische
und soziale Perspektive und die
Bereitstellung lebensrettender
Maßnahmen allererste Priorität
haben. Hier würde ich mindes-
tens zwei konkrete Elemente be-
nennen: die Chance der Pallia-
tivmedizin, die vor der Angst vor
großen Schmerzen befreit, und
das Hospiz. Die Antwort einer
humanen Gesellschaft und
eines lebensrechtsorientierten
Verfassungsstaates auf die He-
rausforderungen der Sterbehil-
fedebatte kann nur lauten: Hilfe
zum Leben statt Forcierung von
Sterbehilfe.

Was wünschen Sie sich für die
Diskussion um das Thema Sui-
zid in unserer Gesellschaft?
Losinger: Albert Einstein sagte
einmal: „Wir leben in einer Zeit
vollkommener Mittel aber ver-
worrener Ziele.“ Wenn – wie die
christliche Tradition immer sagt
– die Stunde des Sterbens die
wichtigste Stunde des mensch-
lichen Lebens ist, dann sollte
keine Mühe zu groß sein, Men-
schen in dieser finalen Phase
eine behütete, lebenswerte Um-
gebung und eine liebevolle Be-
gleitung im Sterben zu ermögli-
chen. Das lateinische Wort „pal-
lium“ bedeutet ja auf Deutsch
„Mantel.“ Welche Lebensquali-
tät und Sinnperspektive wäre es,
wenn es gelänge, sterbende
Menschen in einen bergenden
Mantel zu hüllen, und so der
Not des Suizidwunsches eine
behütete, begleitete und trös-
tende Lebenssituation am Le-
bensende entgegenzustellen?
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Das Gespräch führte
Marco Schneider.

München – Die Abstände in Or-
chestern können laut einer Stu-
die geringer ausfallen als derzeit
empfohlen. Das teilte der Baye-
rische Rundfunk (BR) am Mitt-
woch in München mit Verweis
auf eine Studie mit, die er zusam-
men mit dem Klinikum der Lud-
wig-Maximilians-Universität
München (LMU) und dem Uni-
versitätsklinikum Erlangen
durchgeführt hat.

Im Gegensatz zu anderen Stu-
dien, die die absolute Aerosol-
Konzentration durch das Musi-
zieren gemessen haben, war der
Ansatz der Untersuchung, die
akute Ausbreitung und Vertei-
lung von Aerosolen im Raum
durch das Spielen von gewissen
Blasinstrumenten zu bestim-
men. Dabei wurden die Aeroso-
le, die durch die Basissubstanz
von E-Zigaretten inhaliert wur-
den, beobachtet und ausgemes-
sen. Die Auswertung ergab: Zu
ihren Kollegen nach vorne soll-
ten die Musikerinnen und Musi-
ker einen größeren Abstand ein-
halten als zur Seite. Vorausge-
setzt ist dabei, dass der Raum
permanent gelüftet wird, damit
die Aerosole regelmäßig durch
Frischluft entfernt werden.

Für Trompete und Klarinette
wurden im Mittel Abstände der
Wolke vom Mund von 0,9 Meter
gemessen. Einzelne Musiker er-
reichten jedoch auch 1,5 Meter,
so dass laut den Wissenschaft-
lern Sicherheitsabstände von
zwei Metern nach vorne sinn-
haft erscheinen. Bei der Querflö-
te erreichte die gemessene Ab-

Abstände
könnten

geringer sein

strahlung nach vorne über das
Mundstück jedoch Weiten bis zu
zwei Meter. Daher sollten hier
ein Seitenabstand von zwei Me-
tern und ein Abstand nach vorn
von drei Metern den Empfehlun-
gen der Studie zufolge gelten.

Die Abstrahlung zur Seite
blieb bei allen Musikern unter
einem Meter. Ein Sicherheitsab-
stand von 1,5 Meter erscheint
daher, im Gegensatz zu den bis-
her empfohlenen zwei Metern,
hinreichend, wie Matthias Ech-
ternach, Leiter der Abteilung für
Phoniatrie und Pädaudiologie
am LMU Klinikum München, er-
klärte. Nikolaus Pont, Manager
des Symphonieorchesters des
BR, äußerte die Hoffnung, dass
die Erkenntnisse schnell in die
Vorgaben von Entscheidungs-
trägern einfließen: „Allein die
Reduktion der seitlichen Abstän-
de bei den Bläsern würde uns
ermöglichen, wieder ein wesent-
lich größeres Repertoire zur Auf-
führung zu bringen.“ epd

Spannendes Kammerspiel um Grenzen der Freiheit

Straßburg – Philosophie-Profes-
sorin Judith (Sophie von Kessel)
ist Heiligabend auf dem Weg zu
ihren Eltern, als sie vor einem
Berliner Hotel ein Mann (Charly
Hübner) anspricht und sich als
Sicherheitsbeamter ausweist.
Das von ihr bestellte Taxi wird
nicht kommen. Stattdessen bit-
tet Thomas sie, ihm wieder ins
Hotel zu folgen.

Der Staatsschutzbeamte ver-
wickelt sie in ein zermürbendes
Zwiegespräch auf höchstem in-
tellektuellem Niveau. Hinter
„Das Verhör in der Nacht“ ver-
birgt sich die sehenswerte Fern-
sehadaption von Daniel Kehl-
manns Theaterstück „Heilig
Abend“ durch Matti Geschon-
neck.

Schnell offenbart Thomas, wie
gut er über Judiths Vergangen-
heit und ihre gegenwärtigen Ak-
tivitäten informiert ist. Er hält ihr
das politische Engagement für
die Linke in Lateinamerika vor,
deren Philosophie und Gewalt-
bereitschaft Judith in ihren
Schriften verteidigt. Er ist auch
bestens über Judiths Wiederse-
hen mit ihrem Ex-Mann am Vor-
tag informiert. Und über die auf
ihrem Laptop festgehaltenen
Gedanken. Der Beamte zieht aus
ihren Aktivitäten und Dokumen-
ten einen Schluss: Judith und ihr
Ex-Mann hätten für denselben
Abend ein Attentat geplant. Für
ihn ist das Verhör damit auch ein
Wettlauf mit der Zeit, um die Ge-
walttat zu verhindern.

„Das Verhör in der Nacht“ ist die sehenswerte Fernsehadaption von Daniel Kehlmanns „Heilig Geist“

Zu diesem spannenden Kam-
merspiel, das 2017 in Wien ur-
aufgeführt wurde, ließ sich der
österreichische Schriftsteller
und Dramatiker Daniel Kehl-
mann nach eigenen Angaben

von den Enthüllungen von Ed-
ward Snowden und den Terror-
anschlägen vom November 2015
in Paris inspirieren. Er bringt da-
bei eine Problematik auf den
Punkt, die die Politik in der west-

lichen Welt spätestens seit den
Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 beschäftigt: Welche
Einschränkungen der Freiheit
des Einzelnen sind hinzuneh-
men, um eine Gefahr zu bannen?
Und welche Befugnisse geben
demokratische Gesellschaften
ihren Sicherheitsbehörden, um
Anschläge zu verhindern?

Eine kleine Schwachstelle des
Films ist, dass sich die Diskus-
sion über die Legitimierung von
Gewalt durch Intellektuelle auf
Südamerika beschränkt. So kann
der Zuschauer das Problem von
sich wegschieben. Erschreckend
ist dagegen dargestellt, wie tief
der Staatsschutz in Judiths Pri-
vatsphäre eintaucht und auf wel-
che Daten er Zugriff hat. In die-

ser Hinsicht ist das Kammerspiel
hochaktuell: Beinahe unbe-
merkt von der Öffentlichkeit dis-
kutiert der Bundestag über die
zeitliche Verlängerung der Son-
derbefugnisse für die Sicher-
heitsbehörden zur Terrorbe-
kämpfung. Seinen Reiz gewinnt
das nächtliche Verhör durch die
starken Charaktere. Sophie von
Kessel und Charly Hübner fes-
seln mit ihrer grandiosen Rheto-
rik den Zuschauer und machen
„Das Verhör in der Nacht“ zu
einem intellektuellen Vergnü-
gen und Fernseh-Highlight. kna

Arte zeigt „Das Verhör in der Nacht“
am Freitag, 27. November, um 20.15
Uhr, das ZDF zeigt den Film am Mon-
tag, 30. November, um 20.15 Uhr.

Eine fiktive Sitzung des Ethikrates war die Grundlage des Fernsehspiels „Gott“ von Ferdinand von Schirach: Richard Gärtner (rechts) will
sterben und hat das Gremium angerufen. Fotos: Julia Terjung, ARD Degeto, dpa/Klenk

Eine Musikerin spielt Querflöte
in einem Labor, in dem mittels
RauchdieVerteilungvonAeroso-
len sichtbar wird. Foto: BR, dpa

Ein zermürbendes Zwiegespräch: Der Sicherheitsbeamte Thomas
(Charly Hübner) verhört die Philosophie-Professorin Judith (Sophie
von Kessel). Foto: Sandra Hoever, ZDF


